
Rechtsgrundlagen:

Klima- Kälte- und Wärmepumpenanlagen, die mit 
fluorierten Treibhausgasen (F-Gasen) betrieben 
werden, unterliegen europäischen Vorgaben und 
nationalen Vorschriften zur Emissionsminderung 
und zum Schutz des Klimas. 

Gemäß der seit dem 1. Januar 2015 gültigen Ver-
ordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treib-
hausgase (F-Gas-V) in Verbindung mit der natio-
nalen Chemikalien- Klimaschutzverordnung 
(ChemKlimaschutzV), zuletzt geändert am 
14.02.2017, haben Betreiber von Klima- Kälte-
und Wärmepumpenanlagen, die F-Gase enthal-
ten, die Pflicht, Emissionen fluorierter Treibhaus-
gase zu verhindern und Aufzeichnungen zu füh-
ren.

Dieser Ratgeber beschreibt die Anforderun-
gen an ortsfeste Kälteanlagen, die Kältemittel 
nach Anhang I der F-Gas-V enthalten. Erfasst 
sind auch Anlagen, die Kältemittelgemische mit 
mindestens einem der in Anhang I gelisteten 
Stoffe enthalten. Erfasst sind damit auch Gemi-
sche aus teilhalogenierten Fluorchlorkohlenwas-
serstoffen und fluorierten Treibhausgasen 
(HFCKW- / FKW- Gemische). Diese Gemische 
unterliegen gleichzeitig den Bestimmungen der 
VO(EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Ab-
bau der Ozonschicht führen. 

Seit 1.1.2015 ist jegliches Verwenden von 
HFCKW - damit auch das Befüllen von Anlagen 
bei Undichtigkeiten - verboten!
Anlagen müssen ggf. still gelegt werden!
Eine Umrüstung auf ein anderes Kältemittel ist 
möglich, sämtliche damit verbundene Tätigkeiten 
sind ausschließlich durch zertifiziertes Personal 
durchzuführen!

1 Die Pflichten weiterer Umweltvorschriften für klimaschädliche Käl-
temittel sowie Vorschriften, sicherheitstechnische Anforderungen 
betreffend, bleiben hiervon unberührt. 

Betreiberpflichten nach der Verordnung (EU) 
Nr. 517/20141:
Reparaturpflicht: Wird eine Leckage entdeckt, 
muss der Betreiber sicherstellen, dass die Einrich-
tung unverzüglich repariert wird.
Die Grenzwerte für zulässige Kältemittelverluste 
sind in § 3 (1) ChemKlimaschutzV als zulässige 
spezifische Kältemittelverluste der Einrichtungen 
während des Normalbetriebs festlegt:

! Ausnahme: hermetisch geschlossene Einrich-
tungen mit weniger als 6 Kg Treibhausgase!

Hinweis: Eine hermetisch geschlossene Einrichtung ist 
eine Einrichtung, bei der alle Bauteile, die fluorierte Treibhaus-
gase enthalten, durch Schweißen, Löten, oder ähnliche dauer-
hafte Verbindungen abgedichtet sind und die auch gesicherte 
Ventile und gesicherte Zugangsstellen für die Wartung enthal-
ten …“ (weiter siehe Artikel 2 Absatz 11 F-Gas-V). 

Kälteanlagen, in denen Kältemittel führende Teile durch Flan-
sche, Schraubverbindungen und / oder Bördel verbunden sind 
oder die halbhermethische Verdichter enthalten, sind nicht als 
hermetisch geschlossene Einrichtungen anzusehen. 

Dichtheitskontrolle nach jeder Reparatur: zur 
Bestätigung des Reparaturerfolgs muss im An-
schluss an eine Reparatur (direkt oder bis spätes-
tens innerhalb eines Monats) eine Dichtheitskon-
trolle durchgeführt werden.

Regelmäßige Dichtheitskontrollen: Seit Anfang 
2015 werden Kältemittelfüllmengen nicht mehr in 
Kilogramm sondern nach ihrem jeweiligen Treib-
hauspotential (GWP) in Tonnen CO2 Äquivalente 
[t CO2 Äqui.] gewichtet. 

Die Füllmenge in t CO2 Äqui. ergibt sich aus der 
Füllmenge der Einrichtung in kg multipliziert mit 
dem Treibhauspotential (GWP= global warming 
potential)2 des Kältemittels.

Betreiber von Einrichtungen, die fluorierte Treib-
hausgase von 5 Tonnen CO2 Äqui. oder mehr 
enthalten, müssen sicherstellen, dass die Ein-
richtungen auf Undichtigkeiten kontrolliert wer-
den. 

Dies gilt seit 1/2017 auch für Anlagen, die weni-
ger als 3 Kg F-Gase enthalten! 

Intervalle für Dichtheitskontrollen [LES = Le-
ckage-Erkennungssystem]

5 t bis < 50 t CO2-Äqui.: alle 12 Monate / mit LES alle 24 Monate

50 t bis < 500 t CO2-Äqui.: alle 6 Monate / mit LES alle 12 Monate

Ab 500 t CO2-Äqui.: alle 3 Monate / mit LES alle 6 Monate 

! Ausnahme: hermetisch geschlossene Ein-
richtungen, mit weniger als 10 Tonnen CO2 

Äquiv.

Pflicht für Leckageerkennungssysteme: Be-
treiber von Einrichtungen mit mehr als 500 t CO2

Äqui. fluorierte Treibhausgase müssen mit einem 
Leckage – Erkennungssystem (LES) sicherstel-
len, dass sie oder ein Wartungsunternehmen bei 
einer Leckage gewarnt werden. 

Leckage – Erkennungssysteme müssen min-
destens alle 12 Monate kontrolliert werden.

Aufzeichnungspflichten: Für jede einzelne Ein-
richtung, für die Dichtheitskontrollen erforderlich 
sind, müssen Aufzeichnungen über alle durchge- 

2 Art 2 Abs. 6 F-Gas-V „Treibhauspotential“ oder „GWP“ (für „global 
warming potential“) das Klimaerwärmungspotenzial eines Treib-
hausgases im Verhältnis zu dem von Kohlendioxid (CO2), berech-
net als das Erwärmungspotenzial eines Kilogramms eines Treib-
hausgases bezogen auf einen Zeitraum von 100 Jahren gegenüber 
dem entsprechenden Potenzial eines Kilogramms CO2 , wie in den 
Anhängen I, II und IV beschrieben bzw. für Gemische gemäß An-
hang IV berechnet.

Erlaubte Leckageraten und Einhaltungsfristen für ortsfeste 
Kälte-, Klima und Wärmepumpenanlagen

Kältemittel- 
füllmenge

              Errichtung am Aufstellungsort

bis zum
 30.06.2005

nach dem 
30.06.2005 bis 

zum 30.06.2008

nach dem 
30.06.2008

  < 10 kg           8 %       6 %       3 %

10 bis 100 kg          6 %        4 %        2 %

 > 100 kg          4 %        2 %        1 %

≥ 3 kg          1 %       1 %       1 %
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führten Arbeiten sowie Aufzeichnungen zum 
Nachweis der Einhaltung der zulässigen Kältemit-
telverluste geführt werden. Elektronische Auf-
zeichnungen sind zulässig. 

Die Aufzeichnungen müssen mind. 5 Jahre - so-
wohl beim Betreiber als auch beim Wartungsun-
ternehmen - aufbewahrt werden. 

Beispiel für eine Aufzeichnung:
Rückgewinnungspflichten: Betreiber von Ein-

richtungen stellen die Rückgewinnung der Gase 
durch natürliche zertifizierte Personen sicher, da-
mit die Gase recycelt, aufgearbeitet oder zerstört 
werden.

Die Pflicht zur Prüfung der erforderlichen Zer-
tifizierungen: Betreiber von Einrichtungen 
müssen sicherstellen, dass sämtliche Arbeiten am 
Kältemittelkreislauf (Installation, Wartung, In-
standhaltung, Reparatur, Stilllegung, Dicht-
heitskontrollen oder Rückgewinnung) nur 
durch Wartungsunternehmen erfolgen, die im 
Besitz der für die Aufgaben notwendigen Zer-
tifikate sind. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das für 
Ihren Bereich lokal zuständige Gewerbeaufsichts-
amt. 

Weitere Informationen stehen Ihnen auch im In-
ternet unter:

www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de

zur Verfügung.

Anlagetyp: _______________  (s. Kennzeichnung der Kälteanla-
ge)
Seriennummer: ___________ Datum der Inbetriebnahme: _______
Kältemittelart: _____ Kältemittelmenge: ____ Füllmenge in t CO2 Äqui: ______
Datum Tätigkeit Menge Kältemittel Zertifiziertes 

Wartungs-
unterneh-
men / 
Personal

Bemer-
kungen

zugefügt rückge-
wonnen


